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Wohnungskosten exklusiv Nebenkosten in Braunau 
Version ab 01.01.2024   
 
Sozialhilfebezüger/Innen sind verpflichtet, die Wohnkosten so tief wie möglich zu halten. Die 
Gemeinden legen auf ihrem Gemeindegebiet nach Haushaltsgrösse abgestufte maximale 
ortsübliche Wohnungskosten fest. Ist günstigerer Wohnraum vorhanden, besteht kein 
Rechtsanspruch auf Geltendmachung der maximalen Wohnungskosten (Art. 2b Abs. 4 
SHV). Sozialhilfebezüger/Innen müssen sich im Falle eines überhöhten Mietzinses auf den 
erstmöglichen Kündigungstermin eine neue Wohnmöglichkeit suchen oder je nach Situation 
die Differenzzahlung zur kostengünstigeren Wohnmöglichkeit bzw. dem zulässigen max. 
Mietzins in Kauf nehmen. 
 

Haushaltsgrösse Max. Mietzins exklusive Nebenkosten 

1 Person  Fr. 450.00 (Zimmer ohne eigenes Bad und Küche) 

1 Person Fr. 800.00 (Zimmer in einer Wohngemeinschaft) 

2 Personen Fr. 1’050.00 

3 Personen Fr. 1’400.00 

4 Personen Fr. 1’500.00 

5 Personen  Fr. 1’700.00 

6 Personen Fr. 1’900.00 

Ab 7 Personen + Fr. 200.00 
 
* Für 18 bis 30- jährige Personen gelten abweichende Richtlinien.  
 

Wohnungswechsel 
Unterstützte Personen haben einen bevorstehenden Wohnungswechsel umgehend zu melden. 
Entspricht der Mietzins der neuen Wohnung nicht den Richtlinien der Sozialhilfe der Gemeinde 
Braunau, so wird nur der bisherige maximal bewilligte Betrag bezahlt. Ein überhöher Mietzins 
geht von Anfang an zu Lasten der zu unterstützenden Person. 
 
 


